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1 Geltungsbereich 

Diese Hinweise dienen zum Schutz der Ver- und Entsorgungsanlagen der Stadtwerke Energie Jena-
Pößneck GmbH, der Stadtwerke Jena Netze GmbH, des Zweckverbandes JenaWasser und der job Jenaer 
Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft, nachfolgend bezeichnet als Stadtwerke. 
 
2 Begriffsbestimmungen 

Ver- und Entsorgungsanlagen – nachfolgend auch kurz als Anlagen bezeichnet – sind im Sinne dieses 
Hinweises: 
- sämtliche Leitungen wie Rohre, Kabel, Freileitungen und Kanäle einschließlich Einbauten, Armaturen, 

Muffen, Abzweige und Schutzrohre, die der Ver- und Entsorgung von öffentlichen Einrichtungen, 
Industrie, Gewerbe und Haushalten mit Fernwärme, Elektroenergie, Erdgas, Wasser und Daten 
verschiedener Art dienen, 

- sämtliche Entwässerungsanlagen wie Freigefällekanäle und die dazu gehörigen Schächte sowie 
Sonderbauwerke und Abwasserdruckleitungen und 

- alle weiteren Anlagen im Zusammenhang mit dem Leitungsnetz wie Widerlager, kathodische 
Korrosionsschutzanlagen, Hausanschluss- und Kabelverteilerkästen, Trafostationen, Gasdruckregel- 
und Messanlagen, Wasserbehälter, Pumpwerke, Schächte, Verteiler, Kabelmerksteine, Schilderpfähle 
u.a. 

 
3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung 

Bei Arbeiten jeder Art, ob im öffentlichen oder nichtöffentlichen Bereich, ist mit dem Vorhandensein unter-
irdisch verlegter Ver- und Entsorgungsanlagen zu rechnen. Bei unsachgemäßer Ausführung von Arbeiten, 
z.B. bei Straßenaufbrüchen, Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, Anpflanzungen, 
Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern, Dornen usw. besteht die Gefahr, dass 
diese Anlagen beschädigt und damit zur Gefahr für Menschen werden. Damit verbunden sein können z. B. 
Grundwassergefährdungen, großflächige Überspülungen, Ausfälle in der Stromversorgung und Datenüber-
tragung, Ausfälle von klimatechnischen Anlagen, Bildung explosionsfähiger Gasluftgemische oder der 
Ausfall von Wasser für den Brandschutz. Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen sind daher 
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mit aller gebotenen Sorgfalt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk (Unfallverhütungsvorschriften) sowie Gesetzen und 
Verordnungen auszuführen. 

Das bauausführende Unternehmen, von diesem beauftragte Subunternehmen sowie der Bauführer/ Bau-
leiter/ Baggerführer haften aus Organisations- bzw. eigenem Verschulden für Schäden aller Art - auch in 
Folge - die sich an den Ver- und Entsorgungsanlagen durch die Vornahme von Arbeiten ergeben, in voller 
Höhe. Die Stadtwerke behalten sich bei Beschädigung ihrer Anlagen vor, Strafantrag zu stellen. Die 
Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke auf der Baustelle entbindet das Bauunternehmen oder 
dessen Beauftragte nicht von der alleinigen Verantwortung und Haftung.  

Neben der Sorgfaltspflicht bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsan-
lagen hat derjenige, der diese durchführen möchte, eine Erkundigungspflicht und hat sich daher vor Beginn 
einer Maßnahme über die Lage von vorhandenen Anlagen zu informieren. Diese Pflicht ergibt sich u.a. aus  

- DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.2 bis 3.1.5,  
- DVGW Arbeitsblatt GW 315 „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei 

Bauarbeiten“,  
- DVGW Merkblatt GW 118 „Erteilung von Auskünften in Versorgungsunternehmen (Leitungs-

auskünfte)“ 
- VDE-AR-N 4224 „Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen – Ausführende, 

Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und Qualifikation“ 
- höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes vom 20.04.1971 - VI ZR / 

232/69 -). 
 
4 Leitungsauskunft 

Die Stadtwerke erteilen Informationen über die Lage ihrer Ver- und Entsorgungsanlagen in Form einer 
Leitungsauskunft. Bestandteile der Leitungsauskunft sind Bestandspläne, dieser Hinweis, die Zeichen-
legenden und ggf. ergänzende Hinweise. Die Leitungsauskunft wird durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH 
im Auftrag der Anlageneigentümer erteilt. Die Anfrage kann persönlich, per Fax oder per Mail erfolgen und 
ist zu richten an:  

Anschrift Stadtwerke Jena Netze GmbH 
 Bereich Netzführung 
 Rudolstädter Straße 39 
 07745 Jena 
Telefon (03641) 688-884 
Fax (03641) 688-785 
E-Mail leitungsauskunft@stadtwerke-jena.de 
Bürozeiten Montag bis Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag  8.00 – 15.00 Uhr 

Die Leitungsauskunft ist rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen. Der Bereich der geplanten Bauarbeiten oder 
Planungen sowie deren geplante Dauer ist hinreichend genau zu beschreiben (bei Standardanfragen in der 
Regel durch einen Lageplan im Maßstab 1 : 500, größere Bereiche auch im Maßstab 1 : 1.000). Bei 
Leitungsauskünften für Planungszwecke sind im weiteren Verlauf die Planungsunterlagen der Stadtwerke 
Jena Netze zur Stellungnahme vorzulegen. Leitungsauskünfte für Planungszwecke ersetzen nicht die 
Leitungsauskünfte für konkrete Arbeiten, die in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten vom Bauausführenden 
einzuholen sind. 

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für Anlagen der Stadtwerke. Ändert 
sich die Bauausführung oder die Bauausführungsplanung, dann ist eine neue Leitungsauskunft einzuholen. 
Eine Weiterverwendung bzw. Weitergabe an Dritte, die nicht im Zusammenhang mit der Durchführung des 
die Leitungsauskunft betreffenden Bauvorhabens steht, ist unzulässig. Die Leitungsauskunft hat eine Gül-
tigkeit von 90 Tagen. Eine Leitungsauskunft ist unverzüglich neu einzuholen, wenn seit Einholung der 
Leitungsauskunft in der Örtlichkeit erkennbare Veränderungen am Leitungsnetz vorgenommen wurden 
(durch z.B. Störungsbeseitigungen). 

Wegen der Gefahr von Missverständnissen werden keine mündlichen oder fernmündlichen Leitungsaus-
künfte erteilt. 

Für aus den Festlegungen dieser Richtlinie entstehende Aufwendungen gilt das Verursacherprinzip. 

Die mit den Plänen übergebene Zeichenlegende zur Symbolik und den Signaturen ist zu beachten. 

Die Leitungsauskunft einschließlich der beigefügten Pläne ist auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. 
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5 Notwendige Abstimmungen 

Sofern nicht bereits an anderer Stelle darauf verwiesen wurde, sind die Stadtwerke bei den nachfolgend 
genannten Situationen immer zu informieren und Detailabstimmungen zu treffen. Über folgende 
Rufnummern erreichen Sie den zuständigen Bearbeiter oder werden an diesen weiter geleitet: 

Gas  (03641) 688-748 Fernwärme  (03641) 688-800 Wasser  (03641) 688-642 
Strom  (03641) 688-477 Informationsnetze  (03641) 688-700 Abwasser  (03641) 688-685 

Rücksprache / Abstimmung mit Stadtwerke  
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Näherungen an unsere Anlagen weniger als von  3 m 1 m 15 m 2 m 5 m 3 m 1 m 1 m 

   
zur Lei-

tungsachse 
    

Näherungen an Ex-Schutzzonen von Gasdruckregel- und  
Gasmessanlagen unterhalb von 

6 m        

Es werden Anlagen freigelegt. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Aufgrabungen um Freileitungsstützpunkten unterhalb von   5 m 2 m     

Es kommen grabenlose Bauverfahren zur Anwendung. ⚫ ⚫ 2 m 1 m ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

   um Stützpunkt     

Es werden unsere Anlagen gekreuzt. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

   oberirdisch     

Es werden Anlagen gefunden, die nicht in der Leitungsauskunft 
enthalten sind oder in der Örtlichkeit anders als dargestellt 

angetroffen werden. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Die Lage der Anlagen im Baubereich ist als unbekannt 
gekennzeichnet. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Im Maßnahmenbereich laufen bereits Baumaßnahmen. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Es sind Umverlegungen, Trennungen oder Demontagen 
unserer Anlagen oder Sicherungsmaßnahmen notwendig. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Es werden Anlagen oder die Umhüllung beschädigt oder es 
werden beschädigte Anlagen vorgefunden (Kerben, Risse, 
Medienaustritt usw.) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Es kommt im Näherungsbereich der Anlagen zu kurz- oder 
dauerhaftem Auf- oder Abtrag von Erdstoffen, 
Materialienlagerung oder Baustelleneinrichtungen 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

   
über  
2 m 

    

Es müssen Armaturen betätigt/geprüft oder Schächte geöffnet 
werden (ein eigenmächtiges Betätigen oder Öffnen ist nicht 

gestattet). 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Es werden angegebene Überdeckungsangaben oder unsere 
Regelverlegetiefe unter- bzw. überschritten. 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Mit den Arbeiten erfolgen Stilllegungen von Hausanschlüssen. ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ 

Arbeiten mit Hebezeugen im Näherungsbereich der Leitung  
(bei Niederspannungsfreileitung unter 2 m zu den Leiterseilen).   ⚫ ⚫     

Es befinden sich stillgelegte Fernwärmeleitungen und Kanäle 
im  Baubereich. 

    ⚫    

Die Arbeiten erfolgen  in der Nähe von Freileitungen, 
Betonstützen, Bauwerken, Einfädelschlitzen und 
Entlüftungsbauwerken von Sammelkanälen der Fernwärme. 

    ⚫    

Bei Maßnahmen im Bereich von Magdala, Blankenhain und 
Bad Berka. 

       ⚫ 
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6 Hinweise für Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen 

6.1 Lage der Anlagen 

Die genaue Lage und der Verlauf der Anlagen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaß-
nahmen (Ortung, Absteckung, vorsichtige Handschachtung o.a.) festzustellen. Bis zum Auffinden der 
Anlagen ist ausschließlich Handschachtung vorzunehmen. 

Werden im Bestandsplan ausgewiesene Anlagen in der Örtlichkeit trotz Erkundungsmaßnahmen nicht 
aufgefunden, so sind vor Beginn weiterer Arbeiten die Stadtwerke zu informieren und Abstimmungen zu 
führen. 

Werden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen angetroffen, die nicht in den Bestands-
plänen enthalten sind, so sind die Stadtwerke unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem 
Bereich zu unterbrechen, bis mit den Stadtwerken Einvernehmen über das weitere Vorgehen hergestellt ist. 

Als Installations- und Fremdleitungen ausgewiesene Leitungen sind nur nachrichtlich und lageungenau in 
den Bestandsplänen dargestellt. Die genaue Lage ist bei den Eigentümern zu erfragen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hin-
sichtlich Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Die Pläne können nicht zur Maßentnahme verwendet 
werden. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Lage und Tiefe der Ver- und Entsorgungsanlagen 
können sich durch Bodenabtragungen, Bodenaufschüttungen, Bodenbewegungen oder durch Maßnahmen 
Dritter verändert haben. Einem gradlinigen Verlauf einer Leitung, insbesondere von Kabeln und PE-Lei-
tungen, darf nicht vertraut werden. Die im Bestandsplan angegebenen Überdeckungsmaße beziehen sich 
auf den Zeitpunkt der Messung und können sich verändert haben. 

Die Ver- und Entsorgungsleitungen können in Rohren verschiedenster Materialien liegen, können in Sand 
gebettet, mit Ziegelsteinen, Kunststoffplatten, Hauben u. ä. abgedeckt und/oder können - müssen aber nicht 
- durch ein Trassenwarnband gekennzeichnet sein. Informationskabel können sich in stillgelegten Rohren 
anderer Medien befinden. 

Schutzrohre sind nicht immer vollständig erfasst, die Schutzrohrenden sind auch bei Bemaßung nur lage-
ähnlich dargestellt.  

Außer Betrieb befindliche Leitungen sind in den Plänen nicht vollständig dargestellt, es können unter 
Umständen in der Örtlichkeit weitere vorhanden sein. 
 

6.2 Freilegen von Anlagen 

Sofern mit den Stadtwerken nicht anders abgestimmt, dürfen Ver- und Entsorgungsanlagen nur durch Hand-
schachtung mit stumpfen, waagerecht zu führenden Werkzeugen, z.B. Schaufeln, freigelegt werden. Der 
Einsatz von schwerem Arbeitsgerät (einschließlich Kreuzhacke, Brechstangen und dergleichen) ist in diesem 
Bereich untersagt. Die Auflagen gemäß Kapitel 6.1 sind zu beachten! 

Das Freilegen von Anlagen kann durch die Stadtwerke gefordert werden, insbesondere bei grabenlosen 
Bauverfahren. 

Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschädigung (auch Einfrieren) und Manipulation zu schützen und 
gegen Lage- und Höhenveränderungen fachgerecht zu sichern. Durch Baugrubenverbau dürfen keine Kräfte 
auf die Leitungen übertragen werden. Es ist darauf zu achten, dass kreuzende Leitungen nicht durch Bohlen 

oder anderes Verbaumaterial eingeklemmt werden. Anlagen dürfen nur nach den Anweisungen eines 

Beauftragten der Stadtwerke hochgebunden bzw. abgehangen werden. Auf die fachgerechte Zugentlastung 
ist zu achten. Nicht freigelegt oder hintergraben werden dürfen Widerlager und Fundamente von Stützen- 
und Sockelleitungen der Fernwärme und die Bauhülle von Heiz- und Sammelkanälen. Bei Masten darf die 
Standfestigkeit durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt werden.  
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6.3 Beschädigung von Anlagen 

Jede Beschädigung einer Anlage oder ihrer Isolation/Umhüllung - auch wenn sie nicht durch den Bau-
ausführenden verursacht wurde - muss sofort den Stadtwerken unter den in Kapitel 7 genannten Ruf-
nummern zur Schadensbehebung gemeldet werden. Eine nicht behobene Beschädigung der Iso-
lation/Umhüllung oder einer Anlage kann durch Korrosion und Risswachstum die Zerstörung der Anlage zur 
Folge haben und stellt gegebenenfalls eine Gefährdung von Personen und Sachgütern dar. Beschädigungen 
sind auch nach Jahren noch nachweisbar. Die im Kapitel 7 genannten Verhaltensregeln im Schadensfall und 
bei Beschädigungen sind zu beachten. 
 

6.4 Bodenverfüllung 

Beim Verfüllen im Bereich freigelegter Ver- und Entsorgungsanlagen ist heller steinfreier 0/2 mm Sand 
fachgerecht einzubauen. Steine, Betonbrocken, Bauschutt usw. sind fernzuhalten. Das Einbringen und Ver-
dichten des Verfüllmaterials hat lagenweise zu erfolgen, so dass Lageveränderungen und Schäden an den 
Anlagen ausgeschlossen werden. Das Warnband ist lagerichtig zu verlegen. Generell gelten für das 
Herstellen und Verfüllen von Baugruben und Gräben die einschlägigen Vorschriften und Anleitungen.  
 

6.5 Keine Veränderungen, Überbauungen oder Untergrabungen vornehmen 

Die Ver- und Entsorgungsanlagen und ihre Schutzstreifen dürfen ohne Zustimmung der Stadtwerke nicht 
überbaut, untergraben, überpflanzt oder in ihrer Lage und Überdeckung verändert werden. Ein bleibender 
Auf- bzw. Abtrag von Erdstoffen ist ohne vorherige Abstimmung nicht gestattet.  
 

6.6 Keine Bodenerschütterungen oder punktuellen Bodenbelastungen 

Bohr-, Ramm-, Spreng- und grabenlose Vortriebsverfahren und sonstige Verfahren, die zu Bodener-
schütterungen führen oder die Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen beeinflussen, dürfen nur in Ab-
stimmung mit den Stadtwerken ausgeführt werden. Auch in der weiteren Umgebung dürfen Baumaschinen 
nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der betreffenden Anlagen, z.B. durch punktuelle Bodenbe-
lastungen oder herabfallende Kranlasten, ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicher-
heitsvorkehrungen mit den Stadtwerken zu treffen. 
 

6.7 Zugänglichkeit der Anlagen 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich Zugänge, Fluchtwege und Notausstiege müssen 
während der Bauzeit zugänglich und funktionsfähig bleiben. Sie sind frei zu halten von Bauzäunen, 
Gerüsten, Arbeitsgeräten, Baumaterial, Aushub u.a. 
 

6.8 Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten 

Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten hat sich der Bauausführende/Planer an die zuständige untere 
Wasserbehörde zu wenden und die gültigen Richtlinien und Verordnungen zu beachten und einzuhalten. 
Insbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen (z. B. 
Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle Auflagen werden von der unteren 
Wasserbehörde erteilt. 
 

6.9 Baumpflanzungen 

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen sind die Hinweise DVGW-Arbeitsblatt GW125 „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle“ und ATV-H 162 „Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ zu beachten. Diese Hinweise haben auch Gültigkeit bei Baumpflanzungen auf privaten 
Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich liegen. Die nachfolgenden Maße beziehen sich auf den 
horizontalen Abstand der Stammachse von der Außenhaut der Versorgungsanlage. Abweichungen hiervon 
oder ggf. notwendige Schutzmaßnahmen sind mit den Stadtwerken zu vereinbaren. 
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Versorgungsanlagen Gas, Wasser, Strom Erdkabel, Informationsnetze, Abwasser 
 < 2,50 m keine Baumpflanzung möglich 

 > 2,50 m Abstand ist abhängig von der Baumart und dem durchwurzelbaren Boden, 
  ggf. sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich 
Versorgungsanlagen Fernwärme: 
 < 5,00 m keine Baumpflanzung möglich 
 > 5,00 m keine Schutzmaßnahmen erforderlich 

Strom Mittelspannungsfreileitungen: 
Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse. 
 < 15 m konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig. 

Strom Niederspannungsfreileitungen: 
Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse. 
 < 2 m konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig. 
 
 

6.10 Schutzstreifen und Mindestabstände 

Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind in einem Schutzstreifen verlegt, um notwendige Wartungs- und 
Reparaturarbeiten zu gewährleisten und schädliche Wechselwirkungen auszuschließen. Baumaßnahmen 
innerhalb der Schutzstreifen bedürfen in jedem Fall der Abstimmung mit den Stadtwerken. 

Für Schutzstreifen gelten folgende Nutzungsbeschränkungen: 
- keine Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen 
- keine Geländeveränderungen 
- keine Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen oder wassergefährdenden Stoffen 
- Freihaltung von Bewuchs, der die Sicherheit und Wartung der Ver- und Entsorgungsanlagen 

beeinträchtigt 
- keine Bepflanzung o.ä., die im ausgewachsenen Zustand besonders schützenswerte Gewächse 

darstellen 
- keine Dauerparkplätze (z.B. Container, Campingwagen) 

Die einzuhaltenden Schutzstreifenbreiten und Mindestabstände sind mit den Stadtwerken im Einzelfall bei 
Annäherung an unsere Anlagen abzustimmen (vgl. Kapitel 5). 

Eine Beeinflussung der Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen ist durch geeignete Schutzmaßnahmen zu 
unterbinden. Insbesondere sind bei Verbauarbeiten mit Spund- oder Schlitzwänden Erschütterungen, welche 
sich auf die Anlage nachteilig auswirken können, zu vermeiden. Bei grabenlosen Bauweisen ist sicher zu 
stellen, dass keine horizontalen Kräfte auf die Anlage wirken und keine Hohlräume entstehen.  

 

6.11 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen 

Wer sich Freileitungen, gleichgültig mit welchen Gegenständen, nähert, begibt sich in akute Lebensgefahr. 
Eine Annäherung an die Freileitung innerhalb des Schutzbereiches ist wegen der Gefahr eines Über-
schlages in jedem Fall auszuschließen. Arbeiten in der Nähe spannungsführender Leitungen dürfen nur 
nach Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber und unter Einhaltung der festgelegten Schutzstreifen 
ausgeführt werden. 

Metallische Verbindungen und Anspannungen von Baustelleneinrichtungen dürfen an Masten von 
Starkstromleitungen nicht angebracht werden. 
 

6.12 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen 

Erdgas ist von Natur aus ungiftig, leichter als Luft sowie farb- und geruchlos. Bei einem Ausströmen des 
Gases besteht jedoch Zünd- und Explosionsgefahr. Zum Zweck der Früherkennung eventueller Schäden 
und Undichtheiten wird durch die Stadtwerke ein charakteristischer Duftstoff beigemengt. Dieser auffällige 
Warngeruch sorgt dafür, dass austretendes Erdgas im Ortsnetz und den Gasanlagen im Gebäude frühzeitig 
wahrnehmbar ist. Wird dieser Warngeruch festgestellt, sind die in Kapitel 7 genannten Verhaltensregeln für 
Gas zu beachten. 

Gashochdruckleitungen werden in der Regel an markanten Trassenpunkten durch gelbe Pfähle ausge-
wiesen, die den Verlauf markieren bzw. auf denen ein Lagebezug zur Leitung vermerkt ist. Im Bereich von 
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Gashochdruckleitungen sind teilweise auch Kabel oder Leerrohre mitverlegt. Diesbezüglich gelten die 
Forderungen der Informationsnetzbetreiber. 

Die Stadtwerke betreiben KKS-Anlagen mit Anodenfeldern, Messkabeln und Messstellen zum Schutz der 
Gashochdruckleitungen.  

Stillgelegte Gasleitungen dürfen erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden. Bis dahin sind 
stillgelegte Gasleitungen wie in Betrieb befindliche Leitungen zu behandeln. 

Gasdruckregel- und Messanlagen haben frei zu haltende Ex-Schutzzonen, in denen sich keine Zündquellen 
befinden dürfen.  

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Gasleitungen ist Kapitel 6.16 zu beachten. 
 

6.13 Arbeiten in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen 

Ein Bodenabtrag über erdverlegten Fernwärmeanlagen ist nur nach vorheriger Abstimmung gestattet. Hierzu 
ist ein statischer Nachweis zu erbringen, der ausschließt, dass es zu Schäden durch Auftrieb, Lasteintrag 
oder andere Einflüsse kommt. 

Bei Aushubarbeiten längs, über oder neben einer in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-Trasse muss 
beachtet werden, dass durch das Freilegen längerer Trassenabschnitte die Gefahr des Ausknickens der Lei-
tung besteht. Dies gilt auch, wenn durch Oberflächenarbeiten die Überdeckungshöhen verringert werden. 
Eine geringere Überdeckung hat niedrigere Bettungskräfte und damit eine größere Dehnbewegung zur Fol-
ge. Muss eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergrößert sich der Gleitbereich. Abhängig vom Umfang der 
Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrstatik notwendig werden, die durch den Verursacher zu 
tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend den Angaben der Stadtwerke zu 
sichern.  

Ein- und Ausfädelstrecken der Fernwärme dürfen auf einer Länge von 12 m grundsätzlich nicht überbaut 
werden. Eine spätere Baufreiheit am Entlüftungs- oder Entleerungspunkt von 1,5 x 1,5 m ist sicherzustellen. 

Das Verfüllen (Einsanden) von Wärme-Rohrleitungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Regel-
werkes FW 401 – Teil 12 zu erfolgen. Das Einschlämmen der Leitungen mit Sand ist nicht zulässig. 

Die Errichtung von Parkplätzen über unterirdischen Bauwerken der Fernwärme ist nach Abstimmung mit den 
Stadtwerken zulässig, soweit die Belastbarkeit der Einstiegsdeckel dies zulässt und die Begehbarkeit der 
unterirdischen Bauwerke gesichert bleibt.  

Bei Arbeiten mit z.B. Baggern, Kränen, Hubsteigern in unmittelbarer Nähe von Freileitungen, Betonstützen 
und sonstigen Bauwerken der Fernwärmeversorgung ist gemeinsam mit den Stadtwerken vor Baubeginn 
eine Bestandsaufnahme zur Beweissicherung in geeigneter Weise durchzuführen. 

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen ist Kapitel 6.16 zu 
beachten. 

 

6.14 Arbeiten in der Nähe von Wasserleitungen 

Bei Arbeiten an Trinkwasserleitungen und Anlagen ist auf größte Sauberkeit und Hygiene zu achten. Jeg-
liche Verschmutzung des Trinkwassers, der Leitungen und der Einbauteile ist zu vermeiden. Gegebenenfalls 
ist eine Reinigung und Desinfektion von Leitungen und Einbauteilen vor der Montage und/oder der Inbetrieb-
nahme erforderlich. 

Bei Arbeiten in kontaminierten Böden oder gleichzeitigem Arbeiten an Abwasserleitungen ist der Einsatz 
separater Arbeitsmittel, Werkzeuge, Schutzausrüstung etc. für die Arbeiten an Wasserleitungen notwendig. 

Besondere Vorsicht ist beim Freilegen von Leitungen aus Faserzementrohren (AZ-Rohren) erforderlich. 

Bei nicht zugfesten Trinkwasserleitungen darf nur eine Muffe gleichzeitig freigelegt werden. Ein ungleich-
mäßiger Lasteintrag ist zu vermeiden. 

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Wasserleitungen ist Kapitel 6.16 zu beachten. 
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6.15 Arbeiten in der Nähe von Entwässerungsanlagen 

Wie alle Anlagen dürfen auch Entwässerunganlagen nicht überbaut werden. Sie müssen jederzeit zugäng-
lich sein und in der notwendigen Breite freigelegt werden können. Ist dies nachweislich nicht möglich, ist zu 
gewährleisten, dass 

- für jede Überbauung eine objektbezogene Vereinbarung zwischen dem Zweckverband JenaWasser 
und dem jeweiligen Bauherrn abzuschließen ist, in welcher alle technischen und rechtlichen Fragen zu 
regeln sind, 

- die genaue Lage des Kanals festgestellt und dokumentiert wird, 
- der bauliche Zustand der Anlagen dies hergibt (vorherige Untersuchung durch TV-Befahrung bzw. 

Begehung) bzw. Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld erfolgen, 
- der Kanal keinerlei über den normalen Erddruck und die vorher vorliegende Verkehrsbelastung 

hinausgehende statische oder dynamische Belastung erfährt, ggf. ist hier der Nachweis der lastfreien 
Überbauung zu erbringen und 

- eine nach der Überbauung erforderlich werdende Inspektion, Reinigung oder Sanierung gewährleistet 
ist, was insbesondere die Zugänglichkeit der ober- und unterhalb liegenden Schächte beinhaltet. 

Werden bei Baumaßnahmen (z.B. Verbau, Abriss von Gebäuden) Anschlusskanäle aufgefunden, welche 
nicht verschlossen und gesichert sind, so sind die Stadtwerke zu verständigen und notwendige Sicherungs-
maßnahmen einzuleiten. 

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Entwässerungsanlagen ist Kapitel 6.16 zu beachten. 
 

6.16 Arbeiten in der Nähe von Anlagen der Informationsnetze 

Die Anlagen der Informationstechnik können separat oder im Bereich anderer Medien insbesondere Medien 
der Stadtwerke liegen. Diese Anlagen sind nicht immer dokumentiert, es ist aber immer mit dem 
Vorhandensein dieser Anlagen zu rechnen und entsprechende Sorgfalt bei Erdarbeiten zu wahren. Zum Teil 
liegen sie direkt in stillgelegten Gas-, Fernwärme-, Trink- oder Abwasserleitungen. Stillgelegte Leitungen 
dieser Medien dürfen daher erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden.  

Die Informationstrassen dürfen nicht überbaut werden. IT-Rohre sind grundsätzlich mit Glasfaserkabeln 
belegt, auf denen hochwertige Dienste auch für Dritte betrieben werden. 
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7 Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen  

Unfälle und Beschädigungen - auch der Umhüllung - einer Anlage sind unverzüglich den Stadtwerken zu 
melden. Unser Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr für Sie erreichbar: 

IN ALLEN FÄLLEN 

  

Stadtwerke informieren, die 5 W-Fragen beantworten und auf Rückfragen/Hinweise warten. 
 

• Wer meldet? • Wann ist es passiert? 

• Was ist passiert? • Wo ist es passiert? 

• Wie ist es passiert?   

 
 

GAS Notruf   0800 0688-886 

  

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosionsgefahr durch ausströ-
mendes Gas. 

 

Bei Gasgeruch/Beschädigung: 

 Keine Panik! Im Gebäude: Im Freien: 
  Gashähne zu! Gasaustritt nicht 

   vergrößern! 
    
 
 Keine Flammen, keine Funken, Bewohner warnen (klopfen, nicht 
 keine Schalter betätigen, klingeln)! Raus aus dem Haus! 
 kein Telefon! Räumen/Sichern der Gefahren- 
  Zone! 
 
Im Gebäude: Im Freien: Leitstelle anrufen (von außerhalb 
Alle Fenster und Eindringen von der Gefahrenzone!) 
Türen auf, für von Gas in Ge- Bei nicht zugänglichen Räumen 
Durchzug sorgen. bäude/Hohlräu- Feuerwehr/Polizei alarmieren. 
 me verhindern! Auf Einsatzkräfte warten! 

 

 
 

FERNWÄRME   (03641) 688-888 

  

Bei einer beschädigten Wärmeleitung besteht Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Austritt 
von Heißwasser oder Heißdampf sowie die Gefahr einer Überflutung. 
 

• Baugrube und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Personen räumen! 

• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren! 

• Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Wassers sorgen; Achtung: Heißwasser! 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 
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STROM - KABEL   (03641) 688-888 

  

Im Falle eines Schadens an einem elektrischen Energiekabel besteht unmittelbare 
Lebensgefahr für den Verursacher. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen. 
 

• Schadensstelle sofort räumen und von allen Personen freihalten! 

• Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen, wenn gefahrlos möglich! 

• Schadensstelle absperren! 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 

 
 

STROM - FREILEITUNGEN   (03641) 688-888 

  

Im Falle der Annäherung an eine Freileitung oder beim Herabfallen von Leiterseilen besteht 
Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadensstelle. 
 

• Dem verunglückten Fahrzeug oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen auf keinen Fall nähern, 
auch wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint! 

• Außenstehende auffordern, Abstand zu halten! 

• Fahrzeugführer dürfen den Fahrerstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen, durch 
Schwenken des Auslegers oder Wegfahren des Fahrzeuges den Kontakt zur Freileitung zu 
unterbrechen und das Gerät aus dem Gefahrenbereich zu bringen! 

• Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich nicht und ist der Aufenthalt im 
Fahrzeug nicht mehr möglich, weil es z.B. zu brennen anfängt, nicht aussteigen, sondern mit 
geschlossenen Füßen möglichst weit abspringen und sich in Sprungschritten entfernen. Eine 
gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahrzeug kann tödlich sein! 

• Gefahrenstelle im Umkreis von 10 m absperren. Auch unter Spannung gesetzte Gegenstände 
größerer Abmessungen (z.B. Drahtzäune oder Rohrleitungen) sind in die Absperrung mit 
einzubeziehen! 

• Bei verunglückten Personen nicht selbst in Gefahr begeben! 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 

 
 

WASSER   (03641) 688-888 

  

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung sowie der 
Überflutung. 
 

• Baugrube und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Personen räumen! 

• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren! 

• Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Wassers sorgen! 

• Bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort 
geeignete Maßnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zuständige Wasserbehörde sowie 
die Feuerwehr und Polizei sind einzuschalten. 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 
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ABWASSER   (03641) 688-888 

  

Bei einer beschädigten Abwasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung sowie 
der Grundwasserverschmutzung. 
 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen! 

• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren! 

• Den Zutritt unbefugter Personen verhindern! 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 

 
 

INFORMATIONSNETZE   (03641) 688-888 

  

Fernmelde-, Steuer- und Glasfaserkabel dienen der Übertragung von Sprache, Daten, 
Meldungen, Mess- und Zählwerten sowie Schaltimpulsen. Eine Beschädigung kann zu 
gesundheitlichen Schäden an Personen in der Umgebung der Schadensstelle, zu erheblichen 
Störungen im Netzbetrieb aller Anlagen der Stadtwerke und Dritter sowie zu hohen Folgekosten 
führen. 
 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen! 

• Schadensstelle räumen und absperren! 

• Kupferadern von Fernmelde-/Steuerkabeln können gefährliche Spannungen aufweisen: 

• Nicht berühren! 

• Kabelende abdecken! 

• Glasfasern von Lichtwellenleiterkabeln können gefährliche Laserstrahlungen auch im nicht 
sichtbaren Bereich aufweisen: 

• Nicht hineinsehen! 

• Kabelende abdecken! 

• Leitstelle benachrichtigen! 

• Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten! 
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8 Versorgungsbereiche  

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Versorgungsbereiche der Stadtwerke. Leitungsauskünfte von uns 
beziehen sich nur auf Anlagen der Stadtwerke. Gegebenenfalls sind bei weiteren Netzbetreibern, 
insbesondere zum Vorhandensein von Telekommunikations-, Antennen-, Datenkabel-, Anschlussleitungen 
für Windkraft- oder sonstige Kraftwerksbetreiber, Leitungsauskünfte einzuholen. 
 
Strom: 

 
Fernwärme: 

 
 

Versorgungsbereich Jena 
 
Ansprechpartner: 
   Tim Wenzel 
   Tel. +49 (151) 16353123 
    tim.wenzel@stadtwerke-jena.de 

Versorgungsbereich Pößneck, 
Altenberga und Hermsdorf 
 
Ansprechpartner: 
   Frank Eschrich 
   Tel. +49 (151) 16353136 
    frank.eschrich@stadtwerke-jena.de 
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Gas: 

 
Wasser und Abwasser: 

 
Informationstechnik: 
 
Der Versorgungsbereich Informationstechnik umfasst sämtliche zuvor aufgeführten Netzgebiete der 
Versorgungsarten Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser. 


